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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 
Handelsname : Zetadex Gel Filtration Matrix (Hydratisiert in PBS / 0.02 % NaN3) 
Produktcode : TM-0107; TM-0108; TM-0120; TM-0121; TM-0130; TM-0132 
Produktart : Größenausschlusschromatographie 
Synonyme : Hydratisierte Gelfiltration Matrix mit vernetztem sphärischem Dextran; ZDX, Zetadex-25 oder 

Zetadex-50 
Produktgruppe : Endprodukt 
 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung,Laborchemikalie 
Spezifikation für den 
industriellen/professionellen Gebrauch 

: Nur für den gewerblichen Gebrauch 
Industriell 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Herstellung von Stoffen 
Laborchemikalien 

Funktions- oder Verwendungskategorie : Laborchemikalien 
 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
emp Biotech GmbH 
Robert-Rössle-Str. 10 
13125 Berlin - Deutschland 
T +49 (0)30 94 89 22 01 (Monday-Friday, 9:00 am-5:00 pm) - F +49 (0)30 94 89 32 01 
info@empbiotech.com - www.empbiotech.com 
 

1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer : Giftnotruf Berlin +49 30 30686700 (Beratung in Deutsch), 24 Stunden, 7 Tage/Woche; 

International: INFOTRAC +1-352-323-3500 (Phone) or in the US 800-535-5053 (toll-free), 24 
hours/day, 7 days/week 

 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Nicht eingestuft 
 

 
 

 
  

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en)  
 
 
 

 

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG 
 
 

   
 

 
 
 

 

2.3. Sonstige Gefahren 
Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung 
führen 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten von 0,1 % oder höher, die entweder 
als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 

mailto:info@empbiotech.com
http://www.empbiotech.com/


Zetadex Gel Filtration Matrix (Hydratisiert in PBS / 0.02 % NaN3) 
Sicherheitsdatenblatt 

 
 

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 

TM-0107; TM-0108; TM-0120; TM-0121; 
TM-0130; TM-0132 

DE (Deutsch)  2/7 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 

3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 
 

 

3.2. Gemische 
 
 
 

 
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Natriumazid 
 

(CAS-Nr.) 26628-22-8 
(EG-Nr.) 247-852-1 
(EG Index-Nr.) 011-004-00-7 
(REACH-Nr) 01-2119457019-37 

< 0,1 Acute Tox. 1 (Oral), H300 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

DEXTRAN 
 

(CAS-Nr.) 9004-54-0 
(EG-Nr.) 232-677-5 

 Nicht eingestuft 

Phosphatgepufferte Salzlösung 
 

  Nicht eingestuft 
 
 
 
 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 
  
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Arzt konsultieren. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Atemstillstand, 

künstlich beatmen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Nach Hautkontakt kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und mit viel Wasser und Seife 

abwaschen. Ein Arzt konsultieren. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 

Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Ein Arzt konsultieren. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Einer bewusstlosen Person nichts in den Mund einflößen. 

Kein Erbrechen auslösen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Wirkungen : Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind auf dem Kennzeichnungsetikett 

(siehe 2.2) und/oder in Kapitel 11 beschrieben. 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Trockenlöschmittel, CO2, alkoholbeständiger Schaum oder Wassersprühstrahl. 
 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlenstoffoxide. 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Schutzausrüstung : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Notfallmaßnahmen : Einatmen von Dämpfe, Staub, Nebel, Gas vermeiden. Staubbildung und -ausbreitung 

vermeiden. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Schutzausrüstung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. 
 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. 
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren : Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern. Zusammenkehren und aufschaufeln. Zur 

Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den 
Abschnitten 8 und 13 entnommen werden. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Einatmen von Dämpfe, Staub, Nebel, Gas vermeiden. Staubbildung vermeiden. Exposition 

und/oder Kontakt vermeiden/beschränken. 
Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen 

des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser 
waschen. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : Behälter dicht verschlossen an einem gut gelüfteten, trockenen Ort aufbewahren. Kühl lagern. 
Lager : Lagerklasse (TRGS 510): Siehe Abschnitt 15.1.2. 
 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung. Produktion. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 

Zetadex Gel Filtration Matrix (Hydratisiert in PBS / 0.02 % NaN3)  
Deutschland Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten 

 

Natriumazid (26628-22-8) 
Deutschland Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten 

 

Phosphatgepufferte Salzlösung 
Deutschland Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten 

 

 
 
 
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
   

Handschutz: 

Benutzen Sie eine geeignete Ausziehmethode (ohne die äussere Handschuhoberfläche zu berühren), um Hautkontakt mit diesem Produkt zu 
vermeiden. Entsorgung der kontaminierten Handschuhen nach Benutzung im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen und der guten Laborpraxis. 
Waschen und Trocknen der Hände. Die ausgewählten Schutzhandschuhe müssen die Spezifikationen der EG-Richtlinie 2016/425 und die davon 
abgeleitete Norm EN 374 erfüllen. 
 

Augenschutz: 

Dicht schließende Schutzbrille tragen. EN 166 
 

Haut- und Körperschutz: 

Die Art der Schutzausrüstung muss entsprechend der Konzentration und Menge des ausgewählt werden Gefahrstoff am konkreten Arbeitsplatz. 
  

Atemschutz: 

Bei normalem Gebrauch ist kein Atemschutz erforderlich 
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Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssig 

  

Aussehen : Vorbefeuchtetes Pulver. 
Farbe : Weiß. 

  

Geruch : Keine Daten verfügbar 
  

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
  

pH-Wert : 7,4 
  

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 
  

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Flammpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Zündtemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Entzündbarkeit : Keine Daten verfügbar 
  

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 
  

Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 
  

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

: Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
  

Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 
  

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 
 
 

 

9.2. Sonstige Angaben 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1. Reaktivität 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

10.2. Chemische Stabilität 
 
Stabil unter den angegebenen Lagerungsbedingungen. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Starke Oxidationsmittel. 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Im Brandfall: siehe Kapitel 5. 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität : Nicht eingestuft 
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Natriumazid (26628-22-8) 
LD50 oral Ratte 27 mg/kg FMCHA2 Farm Chemicals Handbook. (Meister Pub., 37841 Euclid Ave., Willoughy, 

OH 44094), Pg. C32, 1991. (RTECS) 
LD50 Dermal Kaninchen 20 mg/kg FMCHA2 Farm Chemicals Handbook. (Meister Pub., 37841 Euclid Ave., Willoughy, 

OH 44094), Pg. C32, 1991. (RTECS) 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 
pH-Wert: 7,4 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 
pH-Wert: 7,4 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 
Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 
Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

  
 
 

Sonstige Angaben : Gemäss unseren Kenntnissen sind die chemischen, physikalischen und toxikologischen 
Eigenschaften nicht umfassend untersucht worden. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 

12.1. Toxizität 
 

 

Natriumazid (26628-22-8) 
LC50 - Fisch [1] 2,8 (0,68 – 5,46) mg/l Studienanzahl: 6 

Referenz für Medianwert: 
Klaverkamp, J.F., A. Kenney, S.E. Harrison, and R. Danell 1975. An Evaluation of Phenol and 
Sodium Azide as Reference Toxicants in Rainbow Trout. In: Proc.2nd Annual Aquatic Toxicity 
Workshop, 1975, Ontario Ministry of the Environ., Freshwater Inst., Winnipeg, Manitoba, 
Canada :73-92 

EC50 - Krebstiere [1] 9 (9 – 9) mg/l Studienanzahl: 1 
Referenz für Medianwert: 
Sanders, H.O. 1969. Toxicity of Pesticides to the Crustacean Gammarus lacustris. 
Tech.Pap.No.25, U.S.D.I., Bur.Sports Fish.Wildl., Fish Wildl.Serv., Washington, DC :18 p. 
(Author Communication Used) (Used with Reference 732) (Publ in Part As 6797) 

EC50 - Krebstiere [2] 5,3 (4,2 – 6,4) mg/l Studienanzahl: 2 
Referenz für Medianwert: 
Mayer, F.L.Jr., and M.R. Ellersieck 1986. Manual of Acute Toxicity: Interpretation and Data 
Base for 410 Chemicals and 66 Species of Freshwater Animals. Resour.Publ.No.160, 
U.S.Dep.Interior, Fish Wildl.Serv., Washington, DC :505 p. (USGS Data File) 

EC50 96h - Alge [1] 0,348 (0,348 – 0,348) mg/l Studienanzahl: 1 
Referenz für Medianwert: 
Hickey, C.W., C. Blaise, and G. Costan 1991. Microtesting Appraisal of ATP and Cell 
Recovery Toxicity End Points After Acute Exposure of Selenastrum capricornutum to Selected 
Chemicals. Environ.Toxicol.Water Qual. 6(4):383-403 

 
 
 
 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 
 

12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
 
 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Zetadex Gel Filtration Matrix (Hydratisiert in PBS / 0.02 % NaN3)  
Ergebnisse der PBT-Beurteilung Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder 

höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent 
und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
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Komponente  
Phosphatgepufferte Salzlösung Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder 

höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent 
und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

 
 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Verfahren der Abfallbehandlung : Restmengen und nicht wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten 

Entsorgungsunternehmen zuführen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Verunreinigte Verpackungen wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Gemäß ADR / IMDG / IATA 
 

ADR IMDG IATA 
14.1. UN-Nummer 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
14.3. Transportgefahrenklassen 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
14.4. Verpackungsgruppe 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 
14.5. Umweltgefahren 
Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 
 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

- Landtransport 
  

Nicht anwendbar 

- Seeschiffstransport 
  

Nicht anwendbar 

- Lufttransport 
  

Nicht anwendbar 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

15.1.2. Nationale Vorschriften 
 
 

 

Deutschland 
Rechtlicher Bezug : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 
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WGK Anmerkung : Selbsteinstufung der Firma 
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Nicht brennbare Flüssigkeiten 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-Verordnung) 
 
 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 
  

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

 
 

 
 

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 
Acute Tox. 1 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 1 
Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 
Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

 
 

 

 
 
Sicherheitsdatenblatt (Reach Anhang II) EMP 
 
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 


